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Wissenschaftliche Nebentätigkeiten im Beamtenrecht
Zugleich eine kritische Bestandsaufnahme der Entwicklung des Neben-
tätigkeitsrechts im Lichte der Rechtsprechung

Klaus Ferdinand Gärditz

Das Beamtennebentätigkeitsrecht regelt Konflikte zwischen
dienstlichen Interessen des jeweiligen Dienstherrn einerseits
und grunzdrechtlich geschützten Freiheitsentfaltungsinteressen
der Beamten andererseits. Die Rechtsprechung behandelt Ne-
bentätigkeiten überwiegend als Risiko für eine neutrale sowie
unbeeinträchtigte Diensterfüllung, bleibt hierdurch zusehends
hinter den grundrechtlich gebotenen Standards funktionsspezi-
fischer Differenziertheit zurück und löst Zielkonflikte einseitig
zu Lasten der betroffenen Beamten auf. Der vorliegende Beitrag
will stellvertretend anhand des Konfliktfeldes Nebentätigkeit
und Wissenschaft allgemeine Entwicklungen des Nebentätig-
keitsrechts im Spiegel der jüngeren Rechtsprechung nachzeich-
nen, einer kritischen Überprüfung unterziehen und bestehenden
Reformbedarf identifizieren.

I. Die Nebentätigkeit zwischen Dienstrecht und
Freiheitsentfaltung

Im Beamtenrecht besteht bereits seit geraumer Zeit ein Trend,
die Voraussetzungen zulässiger Nebentätigkeiten sukzessive zu
verschärfen. Legislative Restriktionen sind zwar vorerst zum
Stillstand gelangt,1 setzen sich indes in einer nicht minder rigi-
den Rechtsprechungspraxis fort.2 Das im Entwurf vorliegende
Dienstrechtsneuordnungsgesetz (DNeuG-E)3 wird zudem ab-
sehbar zu einer weiteren Verschärfung des Nebentätigkeits-
rechts gegenüber dem Status quo im Bundesbeamtenrecht füh-
ren. Dort werden die schon bisher rigiden Regelungsstrukturen
der §§ 64 ff. BBG weitestgehend übernommen, zugleich wird
aber auch ein neuer und inhaltlich bedeutsamer Versagungs-
grund eingeführt: Nach § 99 Abs. 3 S. 3 BBG-E i. d.F. des
DNeuG-E ist künftig eine Nebentätigkeitsgenehmigung grund-
sätzlich zu versagen, wenn „der Gesamtbetrag der Vergütung
für eine oder mehrere Nebentätigkeiten 40 Prozent des jährli-
chen Endgrundgehalts […] übersteigt“. Das Nebentätigkeits-
recht ist daher heute vornehmlich Nebentätigkeitsverhinde-
rungsrecht. Konfliktpotentiale des Nebentätigkeitsrechts erge-
ben sich vor allem daraus, dass Nebentätigkeiten in der Regel
die persönliche Freiheitsentfaltung der Beamten außerhalb des
Hauptamtes betreffen, inhaltlich aber mit Interessen des Dienst-
herrn kollidieren können. Akzentverschiebungen in Gesetzge-
bung und Rechtsprechung beruhen daher im Kern vornehmlich
auf einer Neubalancierung dieses Spannungsverhältnisses zu-
gunsten gemeinwohlbezogener Pflichtenbindung und auf Kos-
ten individueller Interessen der Beamten, sind mithin Ausdruck
einer umfassenderen persönlichen Inanspruchnahme der Beam-
tenschaft durch den Dienstherrn.

1. Nebentätigkeit als Risiko

Nebentätigkeiten werden heute in erster Linie als Risiko für
eine unvoreingenommene Diensterfüllung betrachtet. Einen
vorläufigen Schlusspunkt bilden die tragenden Kernaussagen
im Urteil des BVerfG zur antragslosen Teilzeitbeschäftigung
von Beamten. Ausgehend von der bisherigen Rechtsprechung,4

dass die Gewährleistung einer rechtlich gesicherten Besoldung
den Beamten in die Lage versetzen solle, „unsachlichen oder

parteilichen Einflussnahmen zu widerstehen und seine Bereit-
schaft zu einer ausschließlich an Gesetz und Recht orientierten
Amtsführung zu fördern“, postuliert das Gericht der Sache nach
eine Vermutung gegen die Gemeinwohlverträglichkeit von Ne-
bentätigkeiten: „Die Gefahr, dass der Beamte zum ‚Diener
zweier Herren‘ wird, besteht insbesondere dann, wenn er seine
fachliche Kompetenz und Qualifikation gleichzeitig Privaten
gegen Entlohnung zur Verfügung stellt. In dieser Konstellation
sind Interessenkonflikte angelegt, die Einsatzbereitschaft,
Loyalität und Unparteilichkeit des Beamten gefährden können.
Dies liegt insbesondere nahe, wenn die ausgeübte Nebentätig-
keit unmittelbare Bezüge zu dem dienstlichen Hauptamt auf-
weist.“5 Korrespondierend werden in der verwaltungsgerichtli-
chen Spruchpraxis weite Bewertungs- und Gestaltungsspiel-
räume des Gesetzgebers bei der Begrenzung unerwünschter
Nebentätigkeiten hervorgehoben.6

2. Das Gebot differenzierten Grundrechtsschutzes

Diese perspektivische Verengung, die allgemein die nebentätig-
keitsrechtliche Grundlinie der Rechtsprechung auszumachen
scheint (siehe III.), lässt den auch im Nebentätigkeitsrecht ge-
botenen differenzierten Grundrechtsschutz der Beamten aus
dem Blick geraten. Die einseitige Wahrnehmung der Nebentä-
tigkeit als Risiko hat zunehmend dazu geführt, dass der prinzi-
pielle Grundrechtsschutz der Beamten, ihre Arbeitskraft außer-
halb des Dienstes entgeltlich zu verwerten, zwar formal
durchweg anerkannt wird,7 indes in der beamtenrechtlichen
Entscheidungspraxis gegenüber einer deutlichen Präponderanz
(durchweg großzügig anerkannter) dienstlicher Interessen
kaum eigenständige Relevanz zu entfalten vermochte.

Dogmatischer Ansatzpunkt einer Begrenzung zulässiger Ne-
bentätigkeit sind die hergebrachten Grundsätze des Berufsbe-
amtentums (Art. 33 Abs. 5 GG).8 Diese werden als verfassungs-
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